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Dipl.-Ökonomin Simone 
Ballreich ist Referentin im 
Referat „Landesinformations- 
system (LIS), Regionalstatis-
tik, Zentrale Informations-
dienste, Wahlen“ des 
Statistischen Landesamtes 
Baden-Württemberg.

1 Siehe https://mlw.ba 
den-wuerttemberg.de/
fileadmin/redaktion/m- 
mlw/intern/Dateien/06_
Service/Publikationen/
Landesentwichlungs 
plan_2002.PDF 
(Abruf:14.03.2023).

2 Der Koalitionsvertrag  
ist unter dem folgenden 
Link zu finden:  
https://www.baden- 
wuerttemberg.de/ 
fileadmin/redaktion/
dateien/PDF/210506_ 
Koalitionsvertrag_ 
2021-2026.pdf;  
Kapitel 9A, S.109. 

3 Siehe https://mlw. 
baden-wuerttemberg.
de/de/service/presse-
und-oeffentlichkeits 
arbeit/pressemitteilung/
pid/die-arbeiten-am-
neuen-landesentwick 
lungsplan-haben- 
begonnen  
(Abruf: 08.03.2023).

4 Siehe Eurostat,  
https://ec.europa.eu/
eurostat/de/web/ 
degree-of-urbanisation/
background 
(Abruf:14.03.2023).

5 Siehe Landesent‑ 
wicklungsplan 2002,  
B8, S. 102 ff.

Raumkategorien sind definiert als Gebiete,  
die Ähnlichkeiten in der Siedlungsstruktur 
aufweisen. Sie bilden die Grundlage für raum‑
bezogene, landesplanerische Zielsetzungen 
und ermöglichen Vergleiche von Gebietsein‑
heiten hinsichtlich verschiedener Merkmale. 
Dieser Beitrag widmet sich den Raumkate‑ 
gorien des baden‑württembergischen Landes‑
entwicklungsplans 2002 sowie des europäi‑ 
schen Verstädterungsgrads DEGURBA. Beide 
Ansätze werden in ihren Grundzügen be‑
schrieben und die zugrundeliegende Metho‑
dik vorgestellt. Eine vergleichende Gegen‑ 
überstellung der jeweiligen Einteilung des 
Landesgebiets in Raumkategorien rundet  
diesen Beitrag ab.

Eine Einordnung 

Im System der Raumordnung gibt es auf der 
Ebene der Bundesländer verbindliche Pläne,  
die auch Festlegungen zur Einteilung der Ge‑
meinden in verschiedene Raumkategorien  
umfassen. Für Baden‑Württemberg ist derzeit 
noch der Landesentwicklungsplan aus dem  
Jahr 2002 verbindlich.1 Er enthält konkrete  
landesplanerische Zielsetzungen und raum‑ 
bezogene Planfestlegungen, auch für kleinere 
Gebietseinheiten bis hin zur Gemeindeebe‑ 
ne, und weist allen Gemeinden eine Raumka‑
tegorie hinsichtlich städtischer oder ländlicher  
Raumtypen zu. Im Koalitionsvertrag aus dem 
Jahr 2021 hat die baden‑württembergische  
Landesregierung festgelegt, den Landesent‑
wicklungsplan neu aufzustellen,2 die Arbeiten 
hierzu sind mittlerweile in vollem Gange;3 zu‑
ständig ist das Ministerium für Landesent‑ 
wicklung und Wohnen Baden‑Württemberg. 

Auf europäischer Ebene wurde unter der Fe‑ 
derführung der Statistikbehörde EUROSTAT  
mit dem Verstädterungsgrad4, kurz DEGURBA 
für „Degree of Urbanisation“, eine Methodik 
entwickelt, die es für alle Länder der Euro‑ 
päischen Union ermöglicht, das jeweilige Ho‑
heitsgebiet verschiedenen Raumordnungska‑ 
tegorien zuzuordnen und somit internationale 
Vergleiche vorzunehmen. 

Raumkategorien im  
Landesentwicklungsplan 2002

Im Landesentwicklungsplan 2002 werden  
entsprechend den siedlungsstrukturellen Ge‑ 
gebenheiten vier verschiedene Raumkate‑ 
gorien ausgewiesen: Verdichtungsräume sind 
großflächige Gebiete mit stark überdurch‑ 
schnittlicher Siedlungsverdichtung und inten‑
siver innerer Verflechtung. Die Randzonen  
um die Verdichtungsräume sind definiert  
als an Verdichtungsräume angrenzende Ge‑ 
biete mit erheblicher Siedlungsverdichtung.  
Der Ländliche Raum wird in zwei Katego‑ 
rien aufgeteilt; zum einen in Verdichtungs‑ 
bereiche im Ländlichen Raum als Stadt‑Um‑ 
land‑Bereiche mit engen Verflechtungen und 
erheblicher Siedlungsverdichtung, zum an‑ 
deren in den Ländlichen Raum im engeren  
Sinne als großflächige Gebiete mit zumeist  
deutlich unterdurchschnittlicher Siedlungs‑ 
verdichtung und hohem Freiraumanteil. Das 
gesamte Landesgebiet wurde gemeinde‑ 
scharf den verschiedenen Raumkategorien  
zugeordnet. 

Zur Methodik der Abgrenzung  
im Landesentwicklungsplan

Die Abgrenzung der Raumkategorien erfolgte 
in einem zweistufigen Vorgehen. Zunächst  
wurde ein Gesamtindikator zur Siedlungs‑ 
verdichtung berechnet, in einem zweiten  
Schritt die Abgrenzung der vier Raumkatego‑ 
rien vorgenommen. 

Der Gesamtindikator zur Siedlungsverdich‑ 
tung setzt sich aus den folgenden Merkmalen 
zusammen:5

 � Siedlungsflächenanteil: Anteil der Sied‑ 
lungs‑ und Verkehrsfläche an der Gemar‑
kungsfläche mit einer Gewichtung von 35 % 
(Flächenerhebung 1997).

 � Siedlungsdichte: Einwohnerinnen und Ein‑
wohner je Quadratkilometer (km2) Sied‑ 
lungsfläche ohne Verkehrsfläche mit einer 
Gewichtung von 35 % (Einwohnerzahl Stand 
31.12.1996).

Unterschiedliche Ansätze für Raumkategorien 
in Baden‑Württemberg 
Der Landesentwicklungsplan 2002 und der europäische  
Verstädterungsgrad DEGURBA im Vergleich
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 � Einwohner‑Arbeitsplatz‑Dichte: Summe  
von Einwohnerinnen und Einwohnern und 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten  
je km2 Gemarkungsfläche mit einer Ge‑ 
wichtung von 15 % (Einwohnerzahl Stand 
31.12.1996, Sozialversicherungspflichtig Be‑
schäftigte am 30.06.1996).

 � Baulandpreisniveau: Durchschnittlicher  
Kaufwert für baureifes Land in DM je Qua‑
dratmeter (DM/m2) mit einer Gewichtung  
von 15 % (Fünfjahresmittel 1991 bis 1995).

An dieser Stelle wird besonders deutlich, dass 
eine Neuauflage des Landesentwicklungs‑ 
plans aufgrund der nicht mehr aktuellen Da‑ 
tengrundlage naheliegend ist. 

Neben diesen siedlungsstrukturellen Gege‑ 
benheiten wurden zudem die sogenannten  
funktionsräumlichen Zusammenhänge zwi‑ 
schen Verdichtungsräumen, den Randzonen  
um die Verdichtungsräume und dem ländli‑ 
chen Raum anhand von Pendlerverflechtun‑ 
gen berücksichtigt. Als Grundlage hierfür  
diente die zentrumsbezogene Berufsaus‑ 
pendlerquote 1987. Die Verflechtungen wur‑ 
den abgestuft in besonders starke, sehr starke 
und starke Stadt‑Umland‑Verflechtungen.

Im nächsten Schritt wurde die Abgrenzung  
der Raumkategorien vorgenommen. Die Über-
sicht fasst die Abgrenzungsbedingungen  
zusammen.

Die Raumkategorien in Baden‑Württemberg

Als Verdichtungsräume werden insbesondere 
der Verdichtungsraum Stuttgart einschließlich 
der Räume um Heilbronn und Reutlingen/Tü‑
bingen, der baden‑württembergische Teil des 
grenzüberschreitenden Verdichtungsraums 
Rhein‑Neckar, der Verdichtungsraum Karlsruhe/
Pforzheim, der Verdichtungsraum Freiburg,  
der Verdichtungsraum Lörrach/Weil als baden‑
württembergischer Teil des grenzüberschrei‑
tenden Verdichtungsraums um Basel, der ba‑ 
den‑württembergische Teil des grenzüber‑ 
schreitenden Verdichtungsraums Ulm/Neu‑ 
Ulm sowie der Bodenseeraum mit besonde‑ 
rer struktureller Prägung ausgewiesen. Die  
Randzonen der Verdichtungsräume umgeben 
die Verdichtungsräume.

Verdichtungsbereiche im Ländlichen Raum  
umfassen die Verdichtungsbereiche Schwä‑ 
bisch‑Hall/Crailsheim, den Bereich Aalen/ 
Heidenheim/Ellwangen, den Verdichtungs‑ 

Ü Abgrenzungskriterien der Raumkategorien im Landesentwicklungsplan 2002 Baden‑Württemberg

Raumkategorie Gesamtindikator zur  
Siedlungsverdichtung

Funktionsräumliche  
Zusammenhänge

Verdichtungsraum Mindestens 150 000 Einwohner /‑innen und 
Siedlungsverdichtung von mindestens 120 %  
des Landesdurchschnitts in flächenhaft  
zusammenhängendem Gebiet

Umlandgemeinden mit besonders starken 
Pendlerverflechtungen zum Arbeitsplatz‑ 
zentrum eines Verdichtungsraums und 
Mindestdichte von 75 % des Landeswerts

Randzone um den  
Verdichtungsraum

Siedlungsstrukturindikatorwerte zwischen 
85 % und 120 % des Landesdurchschnitts

Starke Pendlerbindung zu einem Arbeits‑
platzzentrum des Verdichtungsraums  
oder ein stark überdurchschnittliches  
Bevölkerungswachstum 1993 bis 1998  
von mindestens 8 % (Land: 1,9 %)

Verdichtungsbereich  
im Ländlichen Raum

Allgemeine Siedlungsstrukturindikator‑ 
werte zwischen 85 % und 120 % des  
Landesdurchschnitts sowie ergänzende 
Zuordnungsaspekte; nicht unmittelbar an 
Verdichtungsräume angrenzende Räume

Besonders starke Pendlerbindung zu  
einem Arbeitsplatzzentrum des Verdich‑
tungsbereichs und eine Mindestdichte  
von 50 % des Landeswerts

Ländlicher Raum  
im engeren Sinn

Allgemeine Siedlungsstrukturindikator‑ 
werte von weniger als 85 % des Landes‑ 
durchschnitts in flächenhaftem Gebiets‑ 
zusammenhang

Solitäre Klein‑ und Mittelstädte mit  
höherer Siedlungsverdichtung werden  
dem umgebenden Ländlichen Raum  
im engeren Sinne zugeordnet

Datenquelle: Landesentwicklungsplan 2002.
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6 EUROSTAT unterhält  
ein System lokaler  
Verwaltungseinheiten 
(LAUs), welches mit 
NUTS kompatibel ist; 
die LAUs sind eine  
Unterteilung der 
NUTS3‑Regionen, in 
Baden‑Württemberg  
die Gemeinden. Da  
die LAU anderenorts 
häufig geändert wer‑
den, veröffentlicht  
EUROSTAT gegen Ende 
eines jeden Jahres  
eine aktualisierte Liste. 
Siehe https://ec.europa.
eu/eurostat/de/web/
nuts/local-admini 
strative-units  
(Abruf: 15.03.2023).

bereich Offenburg/Lahr/Kehl, den Bereich Vil‑
lingen‑Schwenningen/Tuttlingen/Rottweil so‑ 
wie Albstadt/Balingen/Hechingen. Der Länd‑ 
liche Raum im engeren Sinn mit seinem ho‑ 
hen Freiraumanteil ist überwiegend im nörd‑
lichen Baden‑Württemberg (vor allem Oden‑ 
wald, Tauberregion und Hohenlohe), im Süd‑
osten (vor allem Allgäu, Oberschwaben und 
Schwäbische Alb) und im Südwesten des Lan‑
des (vor allem Schwarzwald) zu finden (siehe 
Schaubild 1).

EUROSTAT: Verstädterungsgrad DEGURBA

Der Landesentwicklungsplan wurde eigens  
für Baden‑Württemberg erstellt und hat dem‑

zufolge das Ziel, die raumordnerischen Gege‑
benheiten des Landes im Detail bis auf Ge‑ 
meindeebene zu berücksichtigen. Auf euro‑ 
päischer Ebene hingegen liegt die Herausfor‑
derung darin, eine Methode zu entwickeln, wel‑
che die Klassifizierung eines Gebiets auch  
für den internationalen Vergleich ermöglicht. 
Es müssen Kriterien verwendet werden, an‑ 
hand derer für alle Staaten der Europäischen 
Union eine Einteilung des jeweiligen Gebiets  
in verschiedene Raumkategorien erfolgen  
kann, sodass Vergleiche auf internationaler  
Ebene durchgeführt werden können.

Als Kriterium wurde der Verstädterungsgrad 
(kurz DEGURBA für „Degree of Urbanisation“) 
gewählt. Lokale Verwaltungseinheiten6, die in 

Bodensee
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7 Siehe EUROSTAT‑Daten‑
bank, https://ec.europa.
eu/eurostat/de/web/
main/data/database 
(Abruf: 15.03.2023),  
Verstädterungsgrad  
(degurb).

8 Siehe „Applying the 
Degree of Urbanisation; 
A methodological  
manual to define cities, 
towns and rural areas 
for international com‑ 
parisons“, European 
Union/FAO/UN‑Habitat/
OECD/The World Bank, 
2021, https://ec.europa.
eu/eurostat/web/ 
products-manuals- 
and-guidelines/-/ks- 
02-20-499  
(Abruf: 02.05.2023).

9 Gebietsstand und  
Bevölkerung zum 
31.12.2021.

Baden‑Württemberg den Gemeinden entspre‑
chen, werden auf der Grundlage der geo‑ 
grafischen Nachbarschaft in Verbindung mit 
einem Mindestschwellenwert für die Bevöl‑ 
kerung, bezogen auf 1‑km2‑Bevölkerungs‑ 
Rasterzellen, eingestuft. Anhand dieser Ein‑ 
ordnung werden die lokalen Verwaltungsein‑
heiten in die drei Kategorien Städte, Kleinere 
Städte und Vororte sowie Ländliche Gebiete 
eingeteilt. Durch die Bildung von drei Kate‑ 
gorien ist es möglich, das gesamte Hoheits‑ 
gebiet eines Landes in einem Stadt‑Land‑ 
Kontinuum abzubilden. Derzeit liegen bei  
EUROSTAT Daten der Themenbereiche Ge‑ 
sundheit, Bildung und Lernen, Lebensbe‑ 
dingungen und Sozialleistungen, Arbeits‑ 
markt, Tourismus sowie digitale Wirtschaft  
und Gesellschaft untergliedert nach den  
Raumkategorien des Verstädterungsgrads  
vor.7

Zur Methodik des Verstädterungsgrads

In einem ersten Schritt werden auf Basis  
von 1‑km2‑Rasterzellen verschiedene Klassen  
identifiziert: Zunächst werden 1 km x 1 km‑ 
Rasterzellen gebildet und eine Einordnung  
dieser Rasterzelle anhand der Bevölkerungs‑
dichte sowie einem Mindestschwellenwert  
für die Bevölkerung in diesem abgegrenz‑ 
ten Bereich vorgenommen. Zusätzlich wer‑ 
den in diesem Schritt die Gegebenheiten in  
benachbarten Rasterzellen berücksichtigt, so‑
dass Klassen gebildet werden können.8 Je‑ 
de Rasterzelle wird genau einer Klasse zuge‑ 
ordnet.

 � Urbanes Zentrum: Ein Gebiet benachbar‑ 
ter 1 km2‑Rasterzellen mit einer Bevöl‑ 
kerungsdichte von mindestens 1 500 Ein‑ 
wohnerinnen und Einwohnern pro km2 je  
Rasterzelle und zusammen mindestens  
50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

 � Urbanes Cluster: Ein Gebiet benachbarter 
1 km2‑Rasterzellen mit einer Bevölkerungs‑
dichte von mindestens 300 Einwohnerinnen 
und Einwohnern pro km2 je Rasterzelle und 
zusammen mindestens 5 000 Einwohnerin‑ 
nen und Einwohnern. Urbane Zentren wer‑ 
den hier nicht berücksichtigt, diese werden 
ausschließlich der vorgenannten Gruppe  
zugeordnet.

 � Ländliche Rasterzellen: Rasterzellen, die  
unter keine der beiden vorangegangenen 
Kategorien fallen.

In einem nächsten Schritt werden die Ras‑ 
terzellen mit ihrer jeweiligen Kategorisie‑ 

rung den Verwaltungseinheiten zugeordnet  
und diese wiederum klassifiziert, das heißt  
der Verstädterungsgrad ist eine Klassifika‑ 
tion kleiner räumlicher Einheiten, basierend  
auf der Verteilung der Bevölkerung, die in  
Urbanen Zentren, Urbanen Clustern und in  
Ländlichen Rasterzellen lebt. Daraus erge‑ 
ben sich die Raumkategorien Städte, Klei‑ 
nere Städte und Vororte sowie Ländliche  
Gebiete.

 � Städte: Räumliche Einheiten, in denen min‑
destens 50 % der Bevölkerung in Urbanen 
Zentren leben (Ballungsgebiete mit hoher 
Bevölkerungsdichte).

 � Kleinere Städte und Vororte: Mindestens 
50 % der Bevölkerung leben in Urbanen  
Clustern und weniger als 50 % der Bevölke‑
rung leben in Urbanen Zentren (Ballungs‑ 
gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte).

 � Ländliche Gebiete: Mindestens 50 % der  
Bevölkerung leben in Ländlichen Raster‑ 
zellen.

Seitens der Europäischen Union wird explizit 
betont, dass der Verstädterungsgrad keines‑ 
falls die in den jeweiligen Ländern verwende‑ 
ten Gebietsabgrenzungen, welche die länder‑
spezifischen Besonderheiten berücksichti‑ 
gen, ersetzen soll, sondern vielmehr als Ergän‑
zung zu sehen ist, wenn es um internationale 
Vergleiche geht (Schaubild 2 und 3).

Gegenüberstellung der beiden Ansätze

Zunächst wurde eine Zuordnung der baden‑
württembergischen Gemeinden zu den jewei‑
ligen Raumkategorien der beiden Ansätze vor‑
genommen sowie die Zuordnung in einem 
nächsten Schritt vergleichend gegenüberge‑ 
stellt (Tabelle, Schaubild 4).

Gemäß des Landesentwicklungsplans werden 
230 bzw. 20,9 % aller Gemeinden Baden‑Würt‑ 
tembergs der Kategorie Verdichtungsraum  
zugeordnet. Verdichtungsräume erstrecken  
sich über 16,7 % der Landesfläche, dort lebt  
gut die Hälfte der Bevölkerung des Landes  
Baden‑Württemberg (51 %).9

216 Gemeinden zählen zu den Randzonen um 
die Verdichtungsräume. Sie nehmen 14,5 %  
der Gesamtfläche Baden‑Württembergs ein, 
15,2 % der baden‑württembergischen Gesamt‑
bevölkerung lebt in diesem Bereich. 

Mit einem Anteil von 59,5 % zählt über die  
Hälfte der Gemeinden des Landes zum Länd‑

https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
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Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Landesinformationssystem

1)  Die Klassifikation basiert auf dem Bevölkerungsraster von 2011 mit der Rasterweite 1 km x 1 km.
– Städte: Mindestens 50 % der Bevölkerung leben in urbanen Zentren (Ballungsgebiete mit hoher Bevölkerungsdichte).
– Kleinere Städte und Vororte: Weniger als 50 % der Bevölkerung leben in ländlichen Rasterzellen und weniger als 50 % der Bevölkerung leben in urbanen Zentren.
– Ländliche Gebiete: Mehr als 50 % der Bevölkerung leben in ländlichen Rasterzellen.

Datenquelle: Degree of urbanisation (DEGURBA) for local administrative units (LAU) 2018, Eurostat. Ohne Kanaren, Azoren, Madeira und französische Überseegebiete.

21-61-23-02M
© Kartengrundlage GfK GeoMarketing GmbH, EuroGeographics (Verwaltungsgrenzen)

Karte erstellt mit RegioGraph 2021
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10 Bürchau, Elbenschwand, 
Neuenweg, Raich, Sall‑
neck, Tegernau, Wies 
und Wieslet sind seit 
2009 Ortsteile der Ge‑
meinde Kleines Wiesen‑
tal im Landkreis Lörrach 
in Baden‑Württemberg. 
Diese (ehemaligen)  
Gemeinden sind beim 
Landesentwicklungs‑
plan 2002 noch einzeln 
aufgeführt und alle dem 
Ländlichen Raum im 
engeren Sinn zugeord‑
net. Beim Vergleich mit 
den Kategorien des  
Verstädterungsgrades 
wurden sie – dem  
aktuellen Stand ent‑ 
sprechend – der Ge‑
meinde Kleines Wiesen‑
tal und damit dem 
Ländlichen Raum i.e.S. 
zugerechnet.

11 Es handelt sich hierbei 
um Stuttgart, Sindelfin‑
gen, Esslingen am 
Neckar, Ludwigsburg, 
Heilbronn, Karlsruhe, 
Heidelberg, Mannheim, 
Pforzheim, Freiburg im 
Breisgau, Konstanz, 
Reutlingen, Tübingen, 
Ulm, Friedrichshafen, 
Offenburg, Villingen‑
Schwenningen.

lichen Raum: 598 Gemeinden bzw. 54,3 %  
aller Gemeinden des Landes werden dabei  
dem Ländlichen Raum im engeren Sinn zu‑ 
geordnet,10 57 Gemeinden bzw. 5,2 % den  
Verdichtungsbereichen im Ländlichen Raum. 
Der ländliche Raum im engeren Sinne nimmt 
mit einem Anteil von 61,6 % den größten An‑ 
teil an der Landesfläche ein, es lebt dort gut  
ein Viertel der Gesamtbevölkerung (25,7 %).  
Zu den Verdichtungsbereichen im ländlichen 
Raum zählen 7,6 % der Landesfläche, 8,1 %  
der Baden‑Württembergerinnen und Baden‑
Württemberger wohnen in diesem Bereich.

Nach der Klassifikation des Verstädterungs‑ 
grads werden 17 Gemeinden11 der Raum‑ 
kategorie Städte zugeordnet. Diese Städte  

nehmen nur 5,1 % der Landesfläche ein, es  
lebt dort aber fast ein Viertel der gesamten ba‑
den‑württembergischen Bevölkerung (24,9 %). 

520 bzw. 47,2 % aller Gemeinden zählen  
zu den Kleineren Städten und Voror‑ 
ten; diese erstrecken sich über 43 % der Lan‑ 
desfläche. In dieser Kategorie lebt mit  
einem Anteil von 55 % mehr als die  
Hälfte der baden‑württembergischen Bevöl‑ 
kerung. 

564 Gemeinden zählen zu den Ländlichen  
Gebieten. Diese erstrecken sich über 52 %  
der Landesfläche, 20,1 % der Baden‑Württem‑
bergerinnen und Baden‑Württemberger sind 
dort ansässig. 

Bodensee

21-61-23-06M
© Kartengrundlage GfK GeoMarketing GmbH

Karte erstellt mit RegioGraph 2021
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Landesinformationssystem

1)  Die Klassifikation basiert auf dem Bevölkerungsraster von 2011 mit der Rasterweite 1 km x 1 km.
– Städte: Mindestens 50 % der Bevölkerung leben in urbanen Zentren (Ballungsgebiete mit hoher Bevölkerungsdichte).
– Kleinere Städte und Vororte: Weniger als 50 % der Bevölkerung leben in ländlichen Rasterzellen und weniger als 50 % der Bevölkerung
   leben in urbanen Zentren.
– Ländliche Gebiete: Mehr als 50 % der Bevölkerung leben in ländlichen Rasterzellen.
Datenquelle: Degree of urbanisation (DEGURBA) for local administrative units (LAU) 2018, Eurostat.
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Verstädterungsgrad der Gemeinden Baden‑WürttembergsS3
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T Gemeinden, Gemeindegebiet und Bevölkerung nach den Raumkategorien  
des Landesentwicklungsplans und des Verstädterunsgrads

Raumkategorien nach …
Gemeinden Gemeindegebiet Gesamtbevölkerung 

Anzahl % ha % Anzahl %

Landesentwicklungsplan 2002

Verdichtungsräume   230 20,9  595 778 16,7 5 673 642 51,0

Randzonen um die Verdichtungsräume   216 19,6  518 986 14,5 1 693 326 15,2

Verdichtungsbereiche im ländlichen Raum   57 5,2  272 794 7,6  902 769 8,1

Ländlicher Raum im engeren Sinne   598 54,3 2 179 766 61,1 2 854 905 25,7

Verstädterungsrad DEGURBA

Städte   17 1,5  180 780 5,1 2 765 662 24,9

Kleinere Städte und Vororte   520 47,2 1 532 843 43,0 6 122 726 55,0

Ländliche Gebiete   564 51,2 1 853 701 52,0 2 236 254 20,1

Insgesamt  1 101 3 567 327 11 124 642

Datenquelle: Feststellung des Gebietsstandes, Bevölkerungsfortschreibung. Gemeindegebiet und Gesamtbevölkerung Stand: 31.12.2021.  
Gemeindegebiet in Hektar: Abweichungen zur Gesamtsumme sind rundungsbedingt.

15 205 10

158 58

2
29 26

128 470

Zuordnung der Gemeinden Baden-Württembergs zu den Raumkategorien 
des Landesentwicklungsplans (LEP) und des VerstädterungsgradsS4

Anzahl der Gemeinden

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 159 23

Datenquelle: Feststellung des Gebietsstandes, Bevölkerungsfortschreibung. Gemeindegebiet und Gesamtbevölkerung 
Stand: 31.12.2021. 
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12 Bevölkerung zum 
31.12.2021.

Es wird deutlich, dass in beiden Ansätzen der 
Raumordnung Gebiete mit hoher Siedlungs‑ 
verdichtung als Verdichtungsräume bzw. Städ‑
te identifiziert werden konnten. So liegen alle 
neun baden‑württembergischen Städte mit  
mehr als 100 000 Einwohnerinnen und Einwoh‑
nern12 in den Verdichtungsräumen bzw. in der 
Kategorie Städte.

Die Raumkategorie Randzonen um die Ver‑ 
dichtungsräume des Landesentwicklungs‑ 
plans wird größtenteils durch Kleinere Städ‑ 
te und Vororte sowie mit geringerem Anteil  
von Ländlichen Gebieten des Verstädterungs‑
grads abgedeckt. 

Gemeinden, die gemäß des Landesentwick‑
lungsplans den Verdichtungsbereichen im  
ländlichen Raum zugeordnet sind, fallen im  
Verstädterungsgrad zu nahezu gleichen Teilen 
sowohl unter Kleinere Städte und Vororte als 
auch unter Ländliche Gebiete. Zwei Gemein‑ 
den der Verdichtungsbereiche im ländlichen 
Raum sind nach dem Verstädterungsgrad den 
Städten zugeordnet, nämlich die Stadt Offen‑
burg und die Stadt Villingen‑Schwenningen.

Bei beiden Ansätzen der Raumordnung wird 
jeweils mehr als die Hälfte der Gemeinden  
dem Ländlichen Raum im engeren Sinne bzw. 
den Ländlichen Gebieten zugeordnet. Insbe‑ 
sondere im nördlichen Baden‑Württemberg  
im Bereich der Hohenloher Ebene und des  
Odenwalds sowie im Südwesten rund um die 
Schwäbische Alb und Oberschwaben zeich‑ 
nen beide Ansätze ein vergleichbares Bild.

Fazit

Es existieren verschiedene Ansätze, ein Ge‑ 
biet auf Basis der vorherrschenden siedlungs‑
strukturellen Gegebenheiten in Raumkatego‑ 

rien aufzuteilen. In diesem Beitrag wurden die 
Raumkategorien des Landesentwicklungs‑ 
plans 2002 sowie des europäischen Verstädte‑
rungsgrads behandelt. 

Abweichend vom Landesentwicklungsplan,  
der sich ausschließlich auf das Land Baden‑
Württemberg bezieht, bestand die Heraus‑ 
forderung beim Verstädterungsgrad darin,  
eine Methode zu entwickeln, die eine Klassi‑ 
fizierung des gesamten europäischen Hoheits‑
gebiets für internationale Vergleiche ermög‑ 
licht.

Ein direkter Vergleich beider Ansätze, bezo‑ 
gen auf das baden‑württembergische Landes‑
gebiet, ist aufgrund der unterschiedlichen  
Definitionen der jeweiligen Raumkategorien 
nicht ohne Einschränkungen möglich. Den‑ 
noch zeigte sich, dass insbesondere Gebiete  
mit sehr hoher sowie niedriger Siedlungsver‑
dichtung bzw. ländliche Gebiete in beiden An‑
sätzen weitestgehend übereinstimmend iden‑
tifiziert wurden.

Die Siedlungsstruktur unterliegt einem stän‑ 
digen Wandel. Dies macht es notwendig, exis‑ 
tierende Ansätze der Raumordnung nach  
einer gewissen Zeit auf ihre Gültigkeit hin zu  
überprüfen und gegebenenfalls an die ver‑ 
änderten Rahmenbedingungen anzupassen. 

 www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/
    Leben und Arbeiten
      Bevölkerung und Gebiet

Weitere Auskünfte erteilt
Simone Ballreich, Telefon 0711/641‑32 69, 
Simone.Ballreich@stala.bwl.de

„Oberrhein – Zahlen und Fakten“ 

Die zweisprachige Publikation „Oberrhein – Zahlen und Fakten 2022“ bietet Eckdaten und 
statistische Grundinformationen zur Region Oberrhein. 

Die Broschüre behandelt anhand von Texten, Tabellen, Grafiken und Karten die Themen 

 Bevölkerung,  Wirtschaft und Arbeitsmarkt, 
 Verkehr,  Tourismus, 
 Gesundheitswesen und   Bildung.

Die Publikation wurde von der Arbeitsgruppe „Statistik“ der der deutsch‑französisch‑schwei‑
zerischen Oberrheinkonferenz erstellt und steht zum kostenfreien Download zur Verfügung.

Druckexemplare können bei der Oberrheinkonferenz (https://www.oberrheinkonferenz.org/
de/) angefordert werden.
Artikel‑Nr. 9003 22002 Download unter www.statistik-bw.de
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